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Entsteht am Firmen Pkw ein Schaden, ist zu Entsteht am Firmen Pkw ein Schaden, ist zu Entsteht am Firmen Pkw ein Schaden, ist zu Entsteht am Firmen Pkw ein Schaden, ist zu 
unterscheiden, ob der/die Mitarbeiter/unterscheiden, ob der/die Mitarbeiter/unterscheiden, ob der/die Mitarbeiter/unterscheiden, ob der/die Mitarbeiter/----in in in in 
das Fahrzeug dienstlich oder privat nutzte.das Fahrzeug dienstlich oder privat nutzte.das Fahrzeug dienstlich oder privat nutzte.das Fahrzeug dienstlich oder privat nutzte.    
 
Bei der dienstlichen Nutzung des Firmen- Pkws 
entsteht eine Schadenshaftung des Dienstnehmers nur 
dann, wenn ein Verschulden vorliegt. Dem 
Arbeitnehmer kommen im Schadensfall die 
Haftungsbegünstigungen nach dem 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz zugute. 
 
Schadensersatz gemäßigt 
Liegt eine entschuldbare Fehlleistung – ein 
geringfügiges Versehen – des Arbeitnehmers vor, 
muss dieser für den Schaden nicht einstehen. 
Bei Fahrlässigkeit kann das Gericht den 
Schadenersatz mäßigen, wobei es bei leichter 
Fahrlässigkeit sogar bis zum gänzlichen Entfall der 
Ersatzleistung kommen kann. 
Das Ausmaß der Haftung, sowie eine allfällige 
Mäßigung der Ersatzleistung sind vom konkreten 
Einzelfall abhängig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist grob 
fahrlässig? 
 
Als grob fahrlässig 
beurteilte die 
Rechtsprechung z.B. 
„eine Pkw-Fahrt mit 
105 km/h im Ortsgebiet 
bei nasser Fahrbahn und 
wassergefüllter 
Spurrillen“ sowie „das 
Fahren trotz Alkoholisierung“.  
Der Griff zum läutenden Handy während der Fahrt 
mit dem Dienstfahrzeug ohne Hinzutreten eines 
weiteren Gefahrenmoments (z.B. überhöhte 
Geschwindigkeit)“, sowie das „Überfahren der 
Fahrbahnmitte bei Dunkelheit“ wurde hingegen als 
leicht fahrlässig bewertet.  
 
Es empfiehlt sich, für firmeneigene Fahrzeuge 
grundsätzlich eine hohe Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung abzuschließen! 
 
Wird der Firmen Pkw vom Mitarbeiter privat genutzt, 
ist im Schadensfall das 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz nicht anzuwenden. 
Vielmehr gilt allgemeines Schadenersatzrecht, nach 
dem der Arbeitnehmer schon bei geringem 
Verschulden mit seinem Privatvermögen haftet. 
Die Benutzung des Firmen-Pkws für die Fahrt vom 
Arbeitsplatz zum Wohnort liegt beispielsweise 
ausschließlich im privaten Interesse des 
Arbeitnehmers. 
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